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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren 
(100) zum Betreiben eines Fahrzeuges (1), das ein Fahr
zeugsystem (10) zum Ausführen einer Fahrfunktion in 
einem Normalbetrieb aufweist, welches in Abhängigkeit 
von einer ersten Störung (200) des Fahrzeugsystems (10) 
in einem ersten Notbetrieb (210) zur zumindest teilweisen 
Aufrechterhaltung der Fahrfunktion betreibbar ist. Ferner 
betrifft die Erfindung ein Computerprogrammprodukt sowie 
ein Fahrzeug (1). 



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Betreiben eines Fahrzeuges mit zumindest einem 
Fahrparameter, ein Computerprogrammprodukt, 
sowie ein Fahrzeug.

[0002] Es ist aus dem Stand der Technik bekannt, 
für einen Teilausfall eines Fahrzeugsystems, z. B. in 
Form einer Lenkung oder einer Bremse, in einem 
Fahrzeug, eine oder mehrere Rückfallebenen vorzu
sehen. Beispielsweise ist es aus dem Dokument 
DE 11 2017 005 108 T5 bekannt, einen Notbetrieb 
für ein Fahrzeug vorzusehen, wenn ein Erstfehler 
erkannt wird. Dabei wird der Fahrer über eine War
nung angewiesen, das Fahrzeug an einen sicheren 
Ort zu Fahren und anzuhalten.

[0003] Ferner zeigt die DE 10 2007 002 748 A1 ein 
Verfahren zum Betreiben eines Kraftfahrzeugs, 
wobei im Falle eines Betriebsfehlers in einen limitier
ten Betrieb umgeschaltet wird. Die 
DE 10 2011 121 260 A1 offenbart ein Verfahren 
zum Unterstützen eines Fahrers. Die 
DE 10 2010 062 484 A1 offenbart ein Verfahren 
zum Einleiten eines Notlaufbetriebs eines Fahr
zeugs. Die DE 10 2013 001 019 A1 offenbart ein Ver
fahren zum Auslösen eines Warnsignals bei einem 
Fehlverhalten beim Betrieb eines Fahrzeugs. Die 
DE 10 2015 223 612 A1 offenbart ein Verfahren zur 
Degradation von Fahrzeugverbrauchern. Die 
DE 10 2021 103 730 A1 offenbart ein Verfahren 
zum Bereitstellen einer Notlauffunktion für ein Kraft
fahrzeug und die DE 10 2017 213 496 A1 offenbart 
ein Verfahren für einen fehlertoleranten Betrieb eines 
Kraftfahrzeugs. Bei redundanter Auslegung der 
sicherheitsrelevanten Fahrzeugsysteme sind die 
Auswirkungen auf die Fahrzeugsystemperformance 
des Fahrzeuges bei Eintritt eines Erstfehlers i. d. R. 
weniger kritisch, sodass ein solches Fahrzeug beim 
Eintritt eines Erstfehlers auch in Fahrsituationen mit 
hohen Anforderungen an die Fahrzeugperformance 
noch beherrschbar ist. Beim Eintritt eines auf den 
Erstfehler folgenden Zweitfehlers ist ein dauerhafter 
Betrieb nach dem Eintritt des Zweitfehlers häufig 
allerdings nicht vorgesehen, sodass dabei eine stär
kere Einschränkung der Fahrzeugperformance mög
lich ist. Die im Fall des Zweitfehlers noch verbliebene 
Fahrzeugperformance ist aufgrund der Fahrzeugsys
temkomplexität von Fahrzeugsystemen jedoch für 
den Fahrer i. d. R. schwer einschätzbar. Es ist 
daher wünschenswert, zu vermeiden, dass der Fah
rer das Fahrzeug im Erstfehlerfall überschätzt und 
weiterhin mit einer hohen Fahrzeugsystemperfor
mance betreibt, die über der abrufbaren Fahrzeug
systemperformance der dann nächsten Rückfall
ebene im Zweitfehlerfall liegt.

[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin
dung, voranstehende, aus dem Stand der Technik 

bekannte Nachteile zumindest teilweise zu beheben. 
Insbesondere ist es eine Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung einen Fahrer eines Fahrzeuges für einen 
sicheren Betrieb des Fahrzeuges bei einem Auftre
ten einer Störung zu unterstützen.

[0005] Die voranstehende Aufgabe wird gelöst 
durch ein Verfahren mit den Merkmalen des 
Anspruchs 1, ein Computerprogrammprodukt mit 
den Merkmalen des Anspruchs 8, sowie ein Fahr
zeug mit den Merkmalen des Anspruchs 9. Weitere 
Merkmale und Details der Erfindung ergeben sich 
aus den jeweiligen Unteransprüchen, der Beschrei
bung und den Zeichnungen. Dabei gelten Merkmale 
und Details, die im Zusammenhang mit dem erfin
dungsgemäßen Verfahren beschrieben sind, selbst
verständlich auch im Zusammenhang mit dem erfin
dungsgemäßen Computerprogrammprodukt 
und/oder dem erfindungsgemäßen Fahrzeug und 
jeweils umgekehrt, sodass bezüglich der Offenba
rung zu den einzelnen Erfindungsaspekten stets 
wechselseitig Bezug genommen wird bzw. werden 
kann.

[0006] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung 
ist ein Verfahren zum Betreiben eines Fahrzeuges 
vorgesehen. Das Fahrzeug weist ein, insbesondere 
sicherheitsrelevantes, Fahrzeugsystem zum Ausfüh
ren einer Fahrfunktion in einem Normalbetrieb auf. 
Das Fahrzeugsystem ist ferner in Abhängigkeit von 
einer ersten Störung des Fahrzeugsystems in einem 
ersten Notbetrieb zur zumindest teilweisen oder voll
ständigen Aufrechterhaltung der Fahrfunktion 
betreibbar. Das Verfahren umfasst, insbesondere in 
Form von Verfahrensschritten:

- Erfassen eines Auftretens der ersten Störung 
des Fahrzeugsystems, insbesondere durch eine 
Steuereinheit des Fahrzeuges,

- Einleiten des ersten Notbetriebs in Abhängig
keit von der ersten Störung, insbesondere durch 
die Steuereinheit,

- Vorausbestimmen einer Einschränkung zumin
dest eines Fahrparameters des Fahrzeuges für 
eine auf die erste Störung folgenden, zweiten 
Störung des Fahrzeugsystems, d. h. insbeson
dere für den Fall eines Auftretens der zweiten 
Störung,

- Ausgeben zumindest eines Fahrerhinweises 
während des ersten Notbetriebs in Abhängigkeit 
von der Einschränkung, insbesondere durch die 
Steuereinheit.

[0007] Bei dem Fahrzeug handelt es sich vorzugs
weise um ein Kraftfahrzeug, insbesondere in Form 
eines Elektrofahrzeuges, und/oder um ein Luftfahr
zeug. Das Fahrzeugsystem kann vorzugsweise ein 
Lenksystem, insbesondere in Form eines Steer-by- 
Wire-Systems, und/oder ein Bremssystem, insbe
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sondere in Form eines Brake-by-Wire- Systems, 
umfassen. Die Fahrfunktion kann z. B. eine Lenkung 
des Fahrzeuges und/oder ein Bremsen des Fahrzeu
ges umfassen.

[0008] Die erste und/oder zweite Störung können 
einen Software- und/oder Hardware-Fehler des 
Fahrzeugsystems oder einer das Fahrzeugsystem 
beeinflussenden Fahrzeugkomponente umfassen. 
Die erste Störung des Fahrzeugsystems kann bei
spielsweise einen zumindest teilweisen oder voll
ständigen Ausfall einer Systemkomponente des 
Fahrzeugsystems und/oder eines Kommunika
tionspfades zwischen der Steuereinheit und der Sys
temkomponente umfassen. Es ist jedoch ebenso 
denkbar, dass die Steuereinheit selbst einen Fehler 
aufweist, der zu der Störung des Fahrzeugsystems 
führt. Die Aufrechterhaltung der Fahrfunktion kann 
durch eine redundante Bereitstellung der Fahrfunk
tion durch das Fahrzeugsystem erfolgen. Zur zumin
dest teilweisen Aufrechterhaltung der Fahrfunktion 
kann beispielsweise die Systemkomponente und/o
der der Kommunikationspfad redundant ausgeführt 
sein. Ferner kann vorgesehen sein, dass die Fahr
funktion im ersten Notbetrieb bereits eingeschränkt 
ist.

[0009] Beim Erfassen des Auftretens der ersten Stö
rung kann insbesondere erkannt werden, ob die 
erste Störung vorliegt und/oder in welcher Form die 
erste Störung vorliegt. Das Einleiten des ersten Not
betriebs kann vorzugsweise automatisch aktiv oder 
passiv erfolgen, indem beispielsweise für die Auf
rechterhaltung der Fahrfunktion auf die redundante 
Systemkomponente und/oder den redundanten 
Kommunikationspfad zurückgegriffen wird. Es kann 
vorgesehen sein, dass eine, insbesondere zu dem 
Fahrerhinweis separate, Warnmeldung über das Ein
leiten des ersten Notbetriebs für den Fahrer ausge
geben wird. Ferner ist es denkbar, dass die Fahrfunk
tion und/oder der Fahrparameter, insbesondere 
elektronisch, eingeschränkt wird, um eine durch den 
Fahrer abrufbare Fahrzeugleistung einzuschränken.

[0010] Das Vorausbestimmen der zweiten Störung 
kann vorzugsweise in Abhängigkeit von der ersten 
Störung und/oder durch die Steuereinheit ausgeführt 
werden. Die zweite Störung kann insbesondere auf 
die erste Störung folgen. Beispielsweise können die 
erste und zweite Störung bei Eintritt der zweiten Stö
rung gleichzeitig vorliegen. Die Einschränkung des 
Fahrparameters kann aus der zweiten Störung resul
tieren und/oder aufgrund der zweiten Störung in 
einem zweiten Notbetrieb des Fahrzeugsystems 
automatisch vorgebbar sein.

[0011] Der Fahrparameter kann insbesondere einen 
Leistungsparameter des Fahrzeuges und/oder des 
Fahrzeugsystems, beispielsweise in Form einer 
Geschwindigkeit, einer Beschleunigung und/oder 

einer Bremsleistung, und/oder eine Fahreigenschaft 
des Fahrzeuges und/oder der Fahrfunktion, z. B. in 
Form eines Lenkwinkels, umfassen. Insbesondere 
kann der Fahrparameter der Fahrfunktion des Fahr
zeugsystems oder einer weiteren Fahrfunktion des 
Fahrzeuges zugeordnet sein. Unter der Einschrän
kung kann vorzugsweise eine zumindest teilweise 
Reduktion und/oder eine reduzierte oder nicht vor
handene Verfügbarkeit des Fahrparameters im Ver
gleich zum Normalbetrieb verstanden werden. Im 
Normalbetrieb, und vorzugsweise im ersten Notbe
trieb, des Fahrzeugsystems kann der Fahrparameter 
bestimmungsgemäß, vorzugsweise ohne Einschrän
kung, einstellbar sein. Die Einschränkung des Fahr
parameters bei der zweiten Störung kann einen 
Grenzwert des Fahrparameters umfassen. Insbe
sondere kann die zweite Störung erfassbar und das 
Fahrzeugsystem in Abhängigkeit von der zweiten 
Störung in einem zweiten Notbetrieb mit dem einge
schränkten Fahrparameter betreibbar sein. Bei
spielsweise kann im zweiten Notbetrieb ein Anhalten 
des Fahrzeuges elektronisch erzwungen werden. 
Beim Vorausbestimmen der Einschränkung kann 
vorteilhafterweise eine im zweiten Notbetrieb erziel
bare, insbesondere maximale, Leistung des Fahr
zeuges, insbesondere in Bezug auf den Fahrpara
meter, vorausbestimmt werden, um den Grenzwert 
des Fahrparameters zu ermitteln. Ferner kann 
dabei ein Sicherheitsfaktor berücksichtigt werden.

[0012] Der Fahrerhinweis kann eine Information zu 
der Einschränkung umfassen. Beispielsweise kann 
der Fahrerhinweis in Form eines Signals ausgege
ben werden, welches die Information transportiert. 
So ist es im Rahmen der Erfindung erkannt worden, 
dass einige Fahrer die Bedeutung der ersten Störung 
nicht vollständig erkennen und ihren Fahrstil nicht 
situationsadäquat anpassen. Dadurch, dass bei 
dem Verfahren der Fahrerhinweis ausgegeben wird, 
kann der Fahrer über die Einschränkung, d. h. bei
spielsweise über eine aus der Einschränkung resul
tierende Fahrzeugperformance, die bei einem Auf
treten der zweiten Störung erwartet wird, informiert 
werden. Vorzugsweise kann dem Fahrer die Ein
schränkung durch den Fahrerhinweis qualitativ 
und/oder quantitativ übermittelt werden. Insbeson
dere wird der Fahrer somit auf eine prognostizierte 
Reduktion seiner Kontrollmöglichkeiten des Fahr
zeuges hingewiesen, sodass er seine Fahrweise 
situationsadäquat anpassen kann.

[0013] Ferner kann bei einem erfindungsgemäßen 
Verfahren vorteilhafterweise vorgesehen sein, dass 
das Verfahren umfasst, insbesondere in Form von 
Verfahrensschritten:

- Erfassen eines Fahrverhaltens des Fahrers 
während des ersten Notbetriebs, insbesondere 
durch die Steuereinheit und/oder eine Sensorik 
des Fahrzeuges,
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- Bewerten des Fahrverhaltens in Abhängigkeit 
von der Einschränkung, insbesondere

durch die Steuereinheit, insbesondere wobei das 
Ausgeben des Fahrerhinweises in Abhängigkeit von 
der Bewertung des Fahrverhaltens ausgeführt wird. 
Das Fahrverhalten des Fahrers kann insbesondere 
anhand eines Steuer- und/oder Bedienverhaltens 
des Fahrzeuges durch den Fahrer erkannt werden. 
Insbesondere kann der Fahrparameter und/oder ein 
Verlauf des Fahrparameters beim Erfassen des 
Fahrverhaltens aufgezeichnet werden. Ferner kann 
zum Bewerten des Fahrverhaltens vorteilhafterweise 
der Fahrparameter, insbesondere für die aktuelle 
Fahrsituation des Fahrzeuges und/oder über einen 
vorbestimmten Zeitraum, ausgewertet werden. 
Dazu können anhand der vorausbestimmten Ein
schränkung des Fahrparameters Referenzanforde
rungen an das Fahrverhalten ermittelt werden, 
anhand derer das erfasste Fahrverhalten als kritisch 
und/oder unkritisch klassifiziert wird. Ferner kann das 
Erfassen und Bewerten des Fahrverhaltens konti
nuierlich erfolgen. Das Ausgeben des Fahrerhinwei
ses kann vorzugsweise zu einem Zeitpunkt erfolgen, 
in welchem der Fahrparameter die vorbestimmte Ein
schränkung für die zweite Störung im ersten Notbe
trieb überschreitet. Dadurch kann der Fahrer darauf 
hingewiesen werden, dass das aktuelle Fahrverhal
ten die Leistungsfähigkeit des Fahrzeuges für den 
Fall der zweiten Störung übersteigt.

[0014] Weiterhin ist es bei einem erfindungsgemä
ßen Verfahren denkbar, dass das Erfassen des Fahr
verhaltens, insbesondere kontinuierlich, über einen 
Karenzzeitraum erfolgt, insbesondere bevor das 
Bewerten des Fahrverhaltens und/oder das Ausge
ben des Fahrerhinweises ausgeführt wird. Der 
Karenzzeitraum kann festgelegt sein oder dyna
misch während des Verfahrens, insbesondere wäh
rend des Erfassens des Fahrverhaltens, definiert 
werden. Es kann vorgesehen sein, dass das Ausge
ben des Fahrerhinweises nach dem Karenzzeitraum 
unmittelbar vollständig erfolgt oder das Ausgeben 
des Fahrerhinweises zu Beginn einen progressiven 
Ausgabeverlauf, bei welchem die Intensität des Fah
rerhinweises über eine Zeit ansteigt, hat. Durch den 
progressiven Verlauf kann verhindert werden, dass 
der Fahrer durch den Fahrerhinweis plötzlich über
rascht wird. Durch das Erfassen über den Karenz
zeitraum kann sichergestellt werden, dass die Daten
basis für die Bewertung groß genug ist und/oder 
dass das Fahrverhalten durch den Fahrer intendiert 
ist. Beispielsweise kann der Zeitraum größer oder 
gleich 5 Minuten sein. Somit kann z. B. ausgeschlos
sen werden, dass der Fahrer einen ggf. beim Erfas
sen und Bewerten des Fahrverhaltens erkannten 
temporär hohen Leistungsabruf nicht nur aufgrund 
einer bestimmten Fahrsituation tätigt.

[0015] Im Rahmen der Erfindung ist es weiterhin 
denkbar, dass das Ausgeben des Fahrerhinweises 
haptisch erfolgt, insbesondere indem eine Ansteue
rung der Fahrzeugkomponente zum Ausführen einer 
Vibration ausgeführt wird. Die haptische Ausgabe 
des Fahrerhinweises kann beispielsweise über die 
Lenkung des Fahrzeuges, insbesondere durch ein 
Feedback im Lenkrad, eine Vibration im Lenkrad, 
eine veränderte Gegenkraft und/oder eine verzö
gerte oder nichtlineare Umsetzung der Lenkanforde
rung, erfolgen. Ferner ist es denkbar, dass eine hap
tische Ausgabe des Fahrerhinweises, beispielsweise 
über einen Antriebsstrang und/oder eine Bremsan
lage des Fahrzeuges, insbesondere durch pulsie
rende Raddrücke und/oder eine pulsierende 
Antriebssteuerung zum Induzieren von Vibrationen 
in das Fahrzeug bei einer Bremsbetätigung der 
Bremsanlage und/oder einen veränderten Pedalweg 
eines Pedals zum Ansteuern des Antriebsstrangs 
oder der Bremsanlage, erfolgen kann. Durch die hap
tische Ausgabe kann der Fahrer den Fahrerhinweis 
unabhängig von einer Geräuschkulisse und/oder 
einer Informationsfülle im Sichtfeld erhalten. 
Dadurch kann die Aufnahme des Fahrerhinweises 
durch den Fahrer vereinfacht sein.

[0016] Vorzugsweise kann bei einem erfindungsge
mäßen Verfahren vorgesehen sein, dass das Ausge
ben des Fahrerhinweises in Form einer Ausgabe 
einer optischen und/oder akustischen Information 
erfolgt. Dabei kann die optische und/oder akustische 
Information vorzugsweise eine Warnmeldung in 
Abhängigkeit von der Einschränkung des Fahrpara
meters umfassen. Die optische Information kann 
über eine Anzeigevorrichtung des Fahrzeuges, bei
spielsweise über einen Bildschirm und/oder ein 
Head-Up-Display ausgegeben werden. Durch die 
optische Ausgabe kann der Fahrerhinweis beispiels
weise zusätzlich zu einem Warnhinweis zum Einlei
ten des ersten Notbetriebes erfolgen. Ferner kann 
der Fahrerhinweis den Warnhinweis beim Ausgeben 
des Fahrerhinweises ersetzen, sodass der Fahrer 
die erhöhte Relevanz seines Fahrverhaltens in ein
facher Art und Weise erkennen kann. Die akustische 
Information kann beispielsweise über einen Laut
sprecher des Fahrzeuges und/oder durch technische 
Vibrationen, die z. B. durch eine Ansteuerung von 
Ventilschaltungen und/oder ein elektromotorisches 
Brummen hervorgerufen werden, ausgegeben wer
den. Bei der akustischen Ausgabe des Fahrerhinw
eises kann beispielsweise ein Entertainment- 
Medium, wie z. B. eine Musik oder eine Radiosen
dung, im Fahrzeug unterbrochen werden. Die akus
tische und/oder optische Information kann für den 
Fahrer ein gewohntes Medium darstellen, um die 
Warnmeldung zu erhalten, wodurch eine Irritation 
des Fahrers vermieden werden kann. Ferner kann 
die akustische und/oder optische Information eine, 
insbesondere quantitative, Information in Form 
einer lesbaren und/oder hörbaren Sprachinformation 
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über die Einschränkung umfassen. Dadurch kann 
insbesondere ein erfahrener Fahrer die Einschrän
kung besser einschätzen.

[0017] Ferner kann bei einem erfindungsgemäßen 
Verfahren vorteilhafterweise vorgesehen sein, dass 
mehrere Fahrerhinweise, insbesondere mit unter
schiedlichen Ausgabearten und/oder in Abhängigkeit 
von dem Bewerten des Fahrverhaltens, nacheinan
der und/oder mit einem zeitlichen Abstand zueinan
der ausgegeben werden. Um beispielsweise einen 
progressiven Verlauf beim Ausgeben zu realisieren, 
können die Fahrerhinweise nacheinander ausgege
ben werden. Dabei können die Fahrerhinweise bei
spielsweise eine vordefinierte Reihenfolge aufwei
sen. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass 
zunächst eine optische und/oder akustische Informa
tion ausgegeben wird und anschließend eine hapti
sche Ausgabe eines Fahrerhinweises erfolgt. Insbe
sondere kann die haptische Ausgabe dabei nur dann 
erfolgen, wenn das Fahrverhalten des Fahrers nach 
der optischen und/oder akustischen Information wei
terhin als kritisch bewertet wird. Dadurch kann der 
Fahrer deutlicher auf die vorausbestimmte Ein
schränkung hingewiesen werden.

[0018] Weiterhin ist es bei einem erfindungsgemä
ßen Verfahren denkbar, dass eine Fahrzeugumge
bung des Fahrzeuges im ersten Notbetrieb erfasst 
wird, wobei die Fahrzeugumgebung beim Vorausbe
stimmen der Einschränkung und/oder beim Bewer
ten des Fahrverhaltens berücksichtigt wird. Das 
Erfassen der Fahrzeugumgebung kann durch eine, 
insbesondere vorausschauende, Sensorik des Fahr
zeuges ausgeführt werden. Beim Erfassen der Fahr
zeugumgebung können beispielsweise vorliegende 
und/oder prognostizierte Wetterbedingungen, Stre
ckenverhältnisse und/oder Navigationsdaten des 
Fahrzeuges erkannt werden. Zusätzlich oder alterna
tiv kann bei dem Verfahren vorgesehen sein, dass 
ein Fahrzeugzustand des Fahrzeuges im ersten Not
betrieb erfasst wird und der Fahrzeugzustand beim 
Vorausbestimmen der Einschränkung und/oder 
beim Bewerten des Fahrverhaltens berücksichtigt 
wird. Der Fahrzeugzustand kann beispielsweise 
einen Zustand von Fahrzeugreifen und/oder einen 
Verschleißzustand des Fahrzeugsystems umfassen. 
Durch die Berücksichtigung der Fahrzeugumgebung 
und/oder des Fahrzeugzustandes kann die Genauig
keit beim Vorausbestimmen der Einschränkung 
und/oder beim Bewerten des Fahrverhaltens, insbe
sondere in Bezug auf die aktuelle Fahrsituation, ver
bessert werden.

[0019] Es ist ferner bei einem erfindungsgemäßen 
Verfahren denkbar, dass zusätzlich zum Ausgeben 
des Fahrerhinweises eine Fahrzeugreaktion zur 
Beschränkung des Fahrverhaltens in Abhängigkeit 
von der vorausbestimmten Einschränkung des Fah
rerhinweises, dem Fahrzeugzustand, der Fahrzeu

gumgebung und/oder dem Bewerten des Fahrver
haltens ausgeführt wird. Bei der Fahrzeugreaktion 
kann beispielsweise eine Geschwindigkeit und/oder 
eine Beschleunigung des Fahrzeuges, insbesondere 
elektronisch, auf einen reduzierten Maximalwert 
beschränkt werden. Dabei kann das Fahrzeugsys
tem oder ein weiteres Fahrzeugsystem zum Ausfüh
ren der Fahrzeugreaktion angesteuert werden. Ins
besondere kann das Fahrverhalten dadurch 
beschränkt werden, dass die Fahrfunktion und/oder 
eine weitere Fahrfunktion des Fahrzeuges nur noch 
beschränkt ermöglicht wird. Durch die Beschränkung 
des Fahrverhaltens kann der Fahrer aktiv daran geh
indert werden, das Fahrzeug im ersten Notbetrieb 
über einen längeren Zeitraum und/oder bei widrigen 
Fahrbedingungen mit einem hohen Leistungsabruf 
zu betreiben. Durch die Beschränkung des Fahrver
haltens in Abhängigkeit von der Bewertung des Fahr
verhaltens kann das Fahrverhalten des Fahrers ins
besondere sanktioniert werden. Durch die 
Beschränkung des Fahrverhaltens in Abhängigkeit 
von der vorausbestimmten Einschränkung des Fah
rerhinweises, dem Fahrzeugzustand und/oder der 
Fahrzeugumgebung kann die Fahrzeugreaktion 
dynamisch und/oder situationsadäquat ausgeführt 
werden.

[0020] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung 
ist ein Computerprogrammprodukt vorgesehen. Das 
Computerprogrammprodukt umfasst Befehle, die bei 
einer Ausführung durch eine Steuereinheit die 
Steuereinheit veranlassen, ein erfindungsgemäßes 
Verfahren auszuführen.

[0021] Somit bringt ein erfindungsgemäßes Compu
terprogrammprodukt die gleichen Vorteile mit sich, 
wie sie bereits ausführlich mit Bezug auf ein erfin
dungsgemäßes Verfahren beschrieben worden 
sind. Bei dem Verfahren kann es sich insbesondere 
um ein computerimplementiertes Verfahren handeln. 
Das Computerprogrammprodukt kann als computer
lesbarer Anweisungscode implementiert sein. Ferner 
kann das Computerprogrammprodukt auf einem 
computerlesbaren Speichermedium wie einer Daten
disk, einem Wechsellaufwerk, einem flüchtigen oder 
nichtflüchtigen Speicher oder einem eingebauten 
Speicher/Prozessor, abgespeichert sein. Ferner 
kann das Computerprogrammprodukt in einem Netz
werk, wie beispielsweise dem Internet, bereitstellbar 
oder bereitgestellt sein, von dem es bei Bedarf von 
einem Nutzer heruntergeladen oder online ausge
führt werden kann. Das Computerprogrammprodukt 
kann sowohl mittels einer Software als auch mittels 
einer oder mehrerer spezieller elektronischer Schal
tungen, d. h. in Hardware oder in beliebig hybrider 
Form, d. h. mittels Software-Komponenten und Hard
ware-Komponenten, realisiert sein.

[0022] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung 
ist ein Fahrzeug vorgesehen. Das Fahrzeug weist 
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ein, vorzugsweise sicherheitsrelevantes, Fahrzeug
system zum Ausführen einer Fahrfunktion in einem 
Normalbetrieb auf. Das Fahrzeugsystem ist in 
Abhängigkeit von einer ersten Störung des Fahr
zeugsystems in einem ersten Notbetrieb zur zumin
dest teilweisen Aufrechterhaltung der Fahrfunktion 
betreibbar. Ferner weist das Fahrzeug, vorzugs
weise das Fahrzeugsystem, eine Steuereinheit zum 
Ausführen eines erfindungsgemäßen Verfahrens 
auf.

[0023] Somit bringt ein erfindungsgemäßes Fahr
zeug die gleichen Vorteile mit sich, wie sie bereits 
ausführlich mit Bezug auf ein erfindungsgemäßes 
Verfahren und/oder ein erfindungsgemäßes Compu
terprogrammprodukt beschrieben worden sind. Die 
Steuereinheit kann einen Prozessor und/oder einen 
Mikroprozessor umfassen. Ferner kann die Steuer
einheit zumindest teilweise oder vollständig in ein 
zentrales Steuergerät des Fahrzeuges integriert 
sein. Es ist jedoch ebenfalls denkbar, dass die 
Steuereinheit zumindest teilweise oder vollständig 
in ein oder mehrere dezentrale Steuergeräte des 
Fahrzeuges und/oder des Fahrzeugsystems integ
riert ist.

[0024] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die 
Zeichnungen Ausführungsbeispiele der Erfindung 
im Einzelnen beschrieben sind. Dabei können die in 
den Ansprüchen und in der Beschreibung erwähnten 
Merkmale jeweils einzeln für sich oder in beliebiger 
Kombination erfindungswesentlich sein. Es zeigen 
schematisch:

Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Fahrzeug,

Fig. 2 ein Ablauf eines erfindungsgemäßen Ver
fahrens zum Betreiben des Fahrzeuges,

Fig. 3 ein Verlauf eines Fahrparameter des 
Fahrzeuges über eine Zeit.

[0025] In der nachfolgenden Beschreibung zu eini
gen Ausführungsbeispielen der Erfindung werden 
für die gleichen technischen Merkmale auch in unter
schiedlichen Ausführungsbeispielen die identischen 
Bezugszeichen verwendet.

[0026] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Fahr
zeug 1 mit einem, insbesondere sicherheitsrelevan
ten, Fahrzeugsystem 10 zum Ausführen einer Fahr
funktion in einem Normalbetrieb des 
Fahrzeugsystems 10. Bei dem Fahrzeugsystem 10 
handelt es sich im vorliegenden Ausführungsbeispiel 
um ein Lenksystem des Fahrzeuges 1, insbesondere 
in Form eines Steer-by-Wire-Systems. Es ist jedoch 
ebenso denkbar, dass es sich bei dem Fahrzeugsys
tem 10 um ein Bremssystem, z. B. in Form eines 
Brake-by-Wire-Systems, oder ein anderes Bordsys
tem des Fahrzeuges 1 handelt. Ferner weist das 

Fahrzeug 1 eine Steuereinheit 11 zum Ausführen 
eines erfindungsgemäßen Verfahrens 100 zum 
Betreiben des Fahrzeuges 1 auf. Dazu kann bei
spielsweise ein Computerprogrammprodukt vorge
sehen sein, welches Befehle umfasst, die bei einer 
Ausführung durch eine Steuereinheit 11 die Steuer
einheit 11 veranlassen, das Verfahren 100 auszufüh
ren. Ein Ablauf des Verfahrens 100 ist schematisch in 
Fig. 2 gezeigt.

[0027] Das Fahrzeugsystem 10 ist dabei in Abhän
gigkeit von einer ersten Störung 200 des Fahrzeug
systems 10 in einem ersten Notbetrieb 210 zur 
zumindest teilweisen Aufrechterhaltung der Fahr
funktion betreibbar. Wie dargestellt, kann die erste 
Störung 200 z. B. einen Ausfall einer Kommunika
tionsleitung 14 zwischen der Steuereinheit 11 und 
einer Lenkeinheit 13 umfassen. Der erste Notbetrieb 
210 bildet somit insbesondere eine erste Rückfall
ebene für einen Erstfehlerfall. Vorzugsweise ist das 
Fahrzeugsystem 10 ferner in Abhängigkeit von einer 
auf die erste Störung 200 folgenden, zweiten Störung 
201 des Fahrzeugsystems 10 in einem zweiten Not
betrieb zur zumindest teilweisen Aufrechterhaltung 
des Betriebs des Fahrzeuges 1 betreibbar. Im zwei
ten Notbetrieb kann die Fahrfunktion des Fahrzeug
systems 10 z. B. beschränkt verfügbar oder nicht ver
fügbar sein. Beispielsweise kann die zweite Störung 
201 einen Ausfall einer weiteren, redundanten Kom
munikationsleitung 14 zwischen der Steuereinheit 11 
und einer Lenkeinheit 13 umfassen. Der zweite Not
betrieb bildet somit insbesondere eine zweite Rück
fallebene für einen Zweitfehlerfall.

[0028] Bei dem Verfahren 100 erfolgt ein Erfassen 
101 eines Auftretens der ersten Störung 200 des 
Fahrzeugsystems 10. Dabei kann der Ausfall der 
Kommunikationsleitung 14 der ersten Störung 200 
beispielsweise durch die Steuereinheit 11 detektiert 
werden. In Abhängigkeit von der ersten Störung 200 
erfolgt daraufhin ein Einleiten 102 des ersten Notbet
riebs 210. Dabei kann die Steuereinheit 11 beispiels
weise aktiv auf den ersten Notbetrieb 210 umschal
ten oder passiv die Kommunikation über die übrig 
gebliebene Kommunikationsleitung 14 fortsetzen.

[0029] Um die möglichen Auswirkungen der zweiten 
Störung 201 auf das Fahrzeug 1 abschätzen zu kön
nen, erfolgt ferner ein Vorausbestimmen 103 einer 
Einschränkung 212.1 zumindest eines Fahrparame
ters 212 des Fahrzeuges 1 für die zweite Störung 201 
des Fahrzeugsystems 10. Das Vorausbestimmen 
103 kann beispielsweise nach dem Einleiten 102 
des ersten Notbetriebes 210, insbesondere in 
Abhängigkeit von der ersten Störung 200, erfolgen. 
Dazu kann beispielsweise eine Störungsart der ers
ten Störung 200 ermittelt werden, um die Einschrän
kung 212.1 des Fahrparameters 212 vorauszube
stimmen. Beispielsweise kann der Fahrparameter 
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212 einen Lenkwinkel und/oder eine Geschwindig
keit des Fahrzeugsystems 10 umfassen.

[0030] Weiterhin erfolgt ein Erfassen 104 eines 
Fahrverhaltens 213 des Fahrers während des ersten 
Notbetriebs 210. Wie in Fig. 3 dargestellt, kann dazu 
ein Verlauf 212.2 des Fahrparameters 212 über eine 
Zeit t sensorisch erfasst werden. Vorzugsweise 
erfolgt das Erfassen 104 des Fahrverhaltens 213 
über einen Karenzzeitraum 104.1, um eine Datenba
sis zu schaffen und/oder das Fahrverhalten 213 als 
temporär oder dauerhaft klassifizieren zu können. 
Nach dem Karenzzeitraum 104.1 wird ein Bewerten 
105 des Fahrverhaltens 213 in Abhängigkeit von der 
Einschränkung 212.1 ausgeführt. Beim Bewerten 
105 des Fahrverhaltens 213 kann das Fahrverhalten 
213 beispielsweise als kritisch eingestuft werden, 
wenn der Fahrer während des ersten Notbetriebs 
210 die vorausbestimmte Einschränkung 212.1 des 
Fahrparameters 212, vorzugsweise häufig und/oder 
dauerhaft, überschreitet. Zusätzlich oder alternativ 
kann eine Fahrzeugumgebung 1.1 des Fahrzeuges 
1 im ersten Notbetrieb 210 durch eine Sensorik 15, 
z. B. in Form einer Frontkamera, und/oder durch die 
Steuereinheit 11 erfasst werden.

[0031] In Abhängigkeit von der vorausbestimmten 
Einschränkung 212.1 des Fahrparameters 212 
erfolgt ferner ein Ausgeben 106 zumindest eines 
Fahrerhinweises 220 während des ersten Notbet
riebs 210. Dabei werden vorzugsweise das Bewer
ten 105 des Fahrverhaltens 213 und die Fahrzeu
gumgebung 1.1 berücksichtigt. Beispielsweise kann 
das Ausgeben 106 des Fahrerhinweises 220 nur 
dann erfolgen, wenn das Fahrverhalten 213 in der 
erfassten Fahrzeugumgebung 1.1 als kritisch bewer
tet wird. Das Ausgeben 106 des Fahrerhinweises 
220 kann beispielsweise, wie in Fig. 1 gezeigt, in 
Form einer Ausgabe 106 einer optischen und/oder 
akustischen Information 220.2 für den Fahrer erfol
gen. Ferner ist es denkbar, dass das Ausgeben 106 
des Fahrerhinweises 220 haptisch erfolgt, indem 
eine Ansteuerung 220.1 der Fahrzeugkomponente 
12, wie z. B. einer Radbremse, zum Ausführen 
einer Vibration zum Induzieren in das Fahrzeug 1 
ausgeführt wird. Vorzugsweise werden mehrere Fah
rerhinweise 220 in Abhängigkeit von dem Bewerten 
105 des Fahrverhaltens 213 mit unterschiedlichen 
Ausgabearten nacheinander und/oder mit einem 
zeitlichen Abstand zueinander ausgegeben.

[0032] Zusätzlich zum Ausgeben 106 des Fahrer
hinweises 220 wird insbesondere eine Fahrzeug
reaktion 107 zur Beschränkung des Fahrverhaltens 
213 in Abhängigkeit von der vorausbestimmten Ein
schränkung 212.1 des Fahrerhinweises 220 von der 
Fahrzeugumgebung 1.1 und/oder dem Bewerten 
105 des Fahrverhaltens 213 ausgeführt. Dadurch 
kann das Fahrverhalten 213 des Fahrers elektro
nisch beschränkt, insbesondere sanktioniert, wer

den, um die Sicherheit des Fahrzeuges 1 im ersten 
Notbetrieb 210 zu verbessern und das Fahrzeug 1 in 
Vorbereitung auf einen möglichen Eintritt des zwei
ten Notbetriebs in einen sicheren Fahrmodus zu brin
gen.

[0033] Die voranstehende Erläuterung der Ausfüh
rungsformen beschreibt die vorliegende Erfindung 
ausschließlich im Rahmen von Beispielen. Selbst
verständlich können einzelne Merkmale der Ausfüh
rungsformen, sofern technisch sinnvoll, frei miteinan
der kombiniert werden, ohne den Rahmen der 
vorliegenden Erfindung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug

1.1 Fahrzeugumgebung

10 Fahrzeugsystem

11 Steuereinheit

12 Fahrzeugkomponente

13 Lenkeinheit

14 Kommunikationsleitung

15 Sensorik

100 Verfahren

101 Erfassen von Auftreten von 200

102 Einleiten von 210

103 Vorausbestimmen von 212.1

104 Erfassen von 213

104.1 Karenzzeitraum

105 Bewerten von 213

106 Ausgeben von 220

107 Fahrzeugreaktion

200 erste Störung

201 zweite Störung

210 erster Notbetrieb

212 Fahrparameter

212.1 Einschränkung

212.2 Verlauf von 212

213 Fahrverhalten

220 Fahrerhinweis

220.1 Ansteuerung

220.2 Information

t Zeit
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Patentansprüche

1. Verfahren (100) zum Betreiben eines Fahr
zeuges (1), das ein Fahrzeugsystem (10) zum Aus
führen einer Fahrfunktion in einem Normalbetrieb 
aufweist, welches in Abhängigkeit von einer ersten 
Störung (200) des Fahrzeugsystems (10) in einem 
ersten Notbetrieb (210) zur zumindest teilweisen 
Aufrechterhaltung der Fahrfunktion betreibbar ist, 
wobei das Verfahren (100) umfasst: 
- Erfassen (101) eines Auftretens der ersten Störung 
(200) des Fahrzeugsystems (10), 
- Einleiten (102) des ersten Notbetriebs (210) in 
Abhängigkeit von der ersten Störung (200), 
- Vorausbestimmen (103) einer Einschränkung 
(212.1) zumindest eines Fahrparameters (212) des 
Fahrzeuges (1) für eine auf die erste Störung (200) 
folgenden, zweiten Störung (201) des Fahrzeugsys
tems (10), 
- Ausgeben (106) zumindest eines Fahrerhinweises 
(220) während des ersten Notbetriebs (210) in 
Abhängigkeit von der Einschränkung (212.1), 
- Erfassen (104) eines Fahrverhaltens (213) des 
Fahrers während des ersten Notbetriebs (210), 
- Bewerten (105) des Fahrverhaltens (213) in 
Abhängigkeit von der Einschränkung (212.1), 
wobei das Ausgeben (106) des Fahrerhinweises 
(220) in Abhängigkeit von der Bewertung (105) des 
Fahrverhaltens (213) ausgeführt wird.

2. Verfahren (100) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Erfassen (104) des 
Fahrverhaltens (213) über einen Karenzzeitraum 
(104.1) erfolgt, bevor das Bewerten (105) des Fahr
verhaltens (213) und das Ausgeben (106) des Fah
rerhinweises (220) ausgeführt wird.

3. Verfahren (100) nach einem der vorhergehen
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Ausgeben (106) des Fahrerhinweises (220) 
haptisch erfolgt, indem eine Ansteuerung (220.1) 
der Fahrzeugkomponente (12) zum Ausführen 
einer Vibration ausgeführt wird.

4. Verfahren (100) nach einem der vorhergehen
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Ausgeben (106) des Fahrerhinweises (220) in 
Form einer Ausgabe (106) einer optischen und/oder 
akustischen Information (220.2) erfolgt.

5. Verfahren (100) nach einem der vorhergehen
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
mehrere Fahrerhinweise (220) in Abhängigkeit von 
dem Bewerten (105) des Fahrverhaltens (213) mit 
unterschiedlichen Ausgabearten nacheinander 
und/oder mit einem zeitlichen Abstand zueinander 
ausgegeben werden.

6. Verfahren (100) nach einem der vorhergehen
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 

eine Fahrzeugumgebung (1.1) des Fahrzeuges (1) 
im ersten Notbetrieb (210) erfasst wird, wobei die 
Fahrzeugumgebung (1.1) beim Vorausbestimmen 
(103) der Einschränkung (212.1) und/oder beim 
Bewerten (105) des Fahrverhaltens (213) berück
sichtigt wird.

7. Verfahren (100) nach einem der vorhergehen
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
zusätzlich zum Ausgeben (106) des Fahrerhinwei
ses (220) eine Fahrzeugreaktion (107) zur 
Beschränkung des Fahrverhaltens (213) in Abhän
gigkeit von der vorausbestimmten Einschränkung 
(212.1) des Fahrerhinweises (220), der Fahrzeu
gumgebung (1.1) und/oder dem Bewerten (105) 
des Fahrverhaltens (213) ausgeführt wird.

8. Computerprogrammprodukt, umfassend 
Befehle, die bei einer Ausführung durch eine 
Steuereinheit (11) die Steuereinheit (11) veranlas
sen, ein Verfahren (100) nach einem der vorhergeh
enden Ansprüche auszuführen.

9. Fahrzeug (1) aufweisend 
ein Fahrzeugsystem (10) zum Ausführen einer Fahr
funktion in einem Normalbetrieb, welches in Abhän
gigkeit von einer ersten Störung (200) des Fahr
zeugsystems (10) in einem ersten Notbetrieb (210) 
zur zumindest teilweisen Aufrechterhaltung der 
Fahrfunktion betreibbar ist, und 
eine Steuereinheit (11) zum Ausführen eines Verfah
rens (100) nach einem der Ansprüche 1 bis 7.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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